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(Nr. 1913.) Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte. Vom 29. Juli 1890.

Wir ,Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

1 Erster Abschnitt.

Errichtung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte.

§. 1.

Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitern
einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits, sowie zwischen Arbeitern desselben
Arbeitgebers können Gewerbegerichte errichtet werden.

Die Errichtung erfolgt für den Bezirk einer Gemeinde durch Ortsstatut
nach Maßgabe des §. 142 der Gewerbeordnung. Die Entscheidung der höheren
Verwaltungsbehörde über die Genehmigung des Statuts ist binnen sechs Monaten

zu ertheilen. Die Entscheidung, durch welche die Genehmigung versagt wird,
muß mit Gründen versehen sein.

Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Ortsstatuten zur
Errichtung eines gemeinsamen Gewerbegerichts für ihre Bezirke vereinigen. Für
die Genehmigung der übereinstimmenden Ortsstatute ist die höhere Verwaltungs-
behörde zuständig, in deren Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz haben soll.

Imgleichen kann ein Gewerbegericht für den Bezirk eines weiteren Kom-
munalverbandes errichtet werden. Die Errichtung erfolgt in diesem Falle nach
Maßgabe der Vorschriften, nach welchen Angelegenheiten des Verbandes statutarisch
geregelt werden. Die Zuständigkeit eines solchen Gerichts ist ausgeschlossen, so-
weit die Zuständigkeit eines für eine oder mehrere Gemeinden des Bezirks be-

stehenden oder später errichteten Gewerbegerichts begründet ist.
Reichs-Gesetzbl. 1890. 35

Ausgegeben zu Berlin den 5. August 1890.
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Die Errichtung kann auf Antrag betheiligter Arbeitgeber oder Arbeiter
durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde erfolgen, wenn ungeachtet einer von
ihr an die betheiligten Gemeinden oder den weiteren Kommunalverband ergangenen

Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist die Errichtung auf dem im Absatz 2
bis 4 vorgesehenen Wege nicht erfolgt ist. Alle Bestimmungen, welche dieses Gesetz
dem Statute vorbehält, erfolgen in diesem Falle durch die Anordnung der Landes-
Zentralbehörde.

Vor der Errichtung sind sowohl Arbeitgeber als Arbeiter der hauptsächlichen
Gewerbezweige und Fabrikbetriebe in entsprechender Anzahl zu hören.

Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten diejenigen Gesellen, Gehülfen,
Fabrikarbeiter und Lehrlinge, auf welche der siebente Titel der Gewerbeordnung
Anwendung findet.

Imgleichen gelten als Arbeiter im Sinme dieses Gesetzes Betriebsbeamte,
Werkmeister und mit höheren technischen Dienstleistungen betraute Angestellte,
deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt.

§. 3.

Die Gewerbegerichte sind ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes
zuständig für Streitigkeiten:

1. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Arbeits-
verhältnisses, sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des
Arbeitsbuches oder Zeugnisses,

2. über die Leistungen und Entschädigungsansprüche aus dem Arbeits-

verhältnisse, sowie über eine in Beziehung auf dasselbe bedungene Kon-
ventionalstrafe,

3. über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenden

Krankenversicherungsbeiträge (§§. 53, 65, 72) 73 des Gesetzes, betreffend
die Krankenversichenung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Reichs-

Gesetzbl. S. 73),
4. über die Ansprüche, welche auf Grund der Uebernahme einer gemein-

samen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers gegen einander er-
hoben werden.

Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe, welche für den Fall bedungen
ist, daß der Arbeiter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein solches bei
anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes Geschäft errichtet, gehören nicht zur
Zuständigkeit der Gewerbegerichte. ·

§. 4.

Zur Zuständigkeit der Gewerbegerichte gehören ferner Streitigkeiten der im
§. 3 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art zwischen Personen, welche für bestimmte Ge-
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werbetreibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit Anfertigung gewerb-
licher Erzeugnisse beschäftigt sind (Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende), und ihren
Arbeitgebern, sofern die Beschäftigung auf die Bearbeitung oder Verarbeitung der
den ersteren von den Arbeitgebern gelieferten Rohstoffe oder Halbfabrikate beschränkt
ist. Das Gleiche gilt von Streitigkeiten der im §. 3 Nr. 4 bezeichneten Art
zwischen solchen Hausgewerbetreibenden unter einander.

Streitigkeiten derjenigen Hausgewerbetreibenden, welche die Rohstoffe oder
Halbfabrikate selbst beschaffen, unterliegen der Zuständigkeit der Gewerbegerichte,
soweit dies durch das Statut bestimmt ist.

§. 5.

Durch die Zuständigkeit eines Gewerbegerichts wird die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte ausgeschlossen.

§. 6.
Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Arten

von Gewerbe- oder Fabrikbetrieben, die örtliche auf bestimmte Theile des Gemeinde-
bezirks beschränkt werden.

Die Landes-Zentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr er-

richteten Gewerbegerichts ausdehnen. Die betheiligten Ortsbehörden sind zuvor
zu hören.

§. 7.

Die Grenze der Zuständigkeit (§. 6), sowie die Zusammensetzung des Gerichts
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut zu regeln.

§. 8.

Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde oder von
dem weiteren Kommunalverbande zu tragen. Soll das Gericht nicht ausschließlich
für eine Gemeinde oder einen weiteren Kommunalverband zuständig sein, so ist
bei Festsetzung der Zuständigkeit zugleich zu bestimmen, zu welchen Antheilen die
einzelnen Bezirke an der Deckung der Kosten theilnehmen.

Gebühren, Kosten und Strafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur
Hebung gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts.

§. 9.

Für jedes Gewerbegericht sind ein Vorsitzender und mindestens ein Stell-
vertreter desselben, sowie die erforderliche Zahl von Beisitzern zu berufen; die Zahl
der letzteren soll mindestens vier betragen.

Bei Gewerbegerichten, welche aus mehreren Abtheilungen (Kammern) be-
stehen, können mehrere Vorsitzende bestellt werden.

35*
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§. 10.

Zum Mitgliede eines Gewerbegerichts soll nur berufen werden, wer das
dreißigste Lebensjahr vollendet, in dem der Wahl vorangegangenen Jahre für sich
oder seine Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen
oder die empfangene Armenunterstützung erstattet hat und in dem Bezirke des
Gerichts seit mindestens zwei Jahren wohnt oder beschäftigt ist.

Personen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfassungs-
gesetz §§. 31, 32), können nicht berufen werden.

§. 11.

Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch
Arbeiter sein.

Sie werden durch den Magistrat und, wo ein solcher nicht vorhanden ist
oder das Statut dies bestimmt, durch die Gemeindevertretung, in weiteren
Kommunalverbänden durch die Vertretung des Verbandes auf mindestens ein
Jahr gewählt.

  §. 12.

Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus
den Arbeitern entnommen werden.

Die ersteren werden mittelst Wahl der Arbeitgeber, die letzteren mittelst
Wahl der Arbeiter bestellt. Die Wahl ist unmittelbar und geheim.

Die Wahl erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf höchstens sechs Jahre.
Eine Wiederwahl ist zulässig.

§. 13.

Zur Theilnahme an den Wahlen (§. 12) ist nur berechtigt, wer das fünf-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet und seit mindestens einem Jahre in dem Be-
zirke des Gewerbegerichts Wohnung oder Beschäftigung hat. Die im §. 10 Absatz 2
bezeichneten Personen sind nicht wahlberechtigt.

Ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichts auf bestimmte Arten von Gewerbe-
oder Fabrikbetrieben beschränkt (§. 6 Absatz 1), so sind nur die Arbeitgeber und
Arbeiter dieser Betriebe wählbar und wahlberechtigt.

Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht in Gemäßheit der
§§. 97a, 100dder Gewerbeordnung errichtet ist, sowie deren Arbeiter sind weder
wählbar noch wahlberechtigt.

Die näheren Bestimmungen über die Wahl und das Verfahren bei der-
selben werden durch das Statut getroffen. Es kann insbesondere festgesetzt werden,
daß bestimmte gewerbliche Gruppen je einen oder mehrere Beisitzer zu wählen haben.

§. 14.

Den Arbeitgebern stehen im Sinne der §§. 11 bis 13 die mit der Leitung
eines Gewerbebetriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben betrauten Stell-
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vertreter der selbständigen Gewerbetreibenden gleich, sofern sie nicht nach §. 2
Absatz 2 als Arbeiter gelten.

Inieweit die nach §. 4. der Zuständigkeit der Gewerbegerichte unterstellten
Hausgewerbetreibenden als Arbeitgeber oder als Arbeiter wahlberechtigt und wählbar
sind, wird durch das Statut bestimmt.

§. 15.

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sind nur binnen eines
Monats nach der Wahl zulässig. Sie werden durch die höhere Verwaltungs-
behörde entschieden. Dieselbe hat auf erhobene Beschwerde Wahlen, welche gegen
das Gesetz oder die auf Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen,
für ungültig zu erklären.

Die Wahl der Vorsitzenden und der Stellvertreter bedarf der Bestätigung
der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz
hat. Diese Bestimmung findet auf -Staats oder Gemeindebeamte, welche ihr
Amt kraft staatlicher Ernennung oder Bestätigung verwalten, keine Anwendung,
solange sie dieses Amt bekleiden.

§. 16.

Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen, oder wiederholt für ungültig
erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt,

a) die Wahlen, soweit sie durch Arbeitgeber oder Arbeiter vorzunehmen
waren, durch den Magistrat und, wo ein solcher nicht vorhanden ist
oder wo das Statut dies bestimmt, durch die Gemeindevertretung, in
weiteren Kommunalverbänden durch die Vertretung des Verbandes vor-

nehmen zu lassen;
b) soweit die Wahlen vom Magistrat oder der Gemeindevertretung oder

der Vertretung eines weiteren Kommunalverbandes vorzunehmen waren,
die Mitglieder selbst zu ernennen.

§. 17.

Namen und Wohnort der Mitglieder des Gewerbegerichts werden nach
näherer Bestimmung des Statuts öffentlich bekannt gemacht.

§. 18.

Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Uebernahme kann nur aus
den Gründen verweigert werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeinde-
amts berechtigen. Wo landesgesetzliche Bestimmungen über die zur Ablehnung
von Gemeindeämtern berechtigenden Gründe nicht bestehen, darf die Uebernahme
nur aus denselben Gründen verweigert werden, aus welchen das Amt eines Vor-
mundes abgelehnt werden kann. Wer das Amt eines Beisitzers sechs Jahre ver-

sehen hat, kann während der nächsten sechs Jahre die Uebernahme des Amts
ablehnen. Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur zu berücksichtigen, wenn
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dieselben, nachdem der betheiligte Beisitzer von seiner Wahl in Kenntniß gesetzt
ist, schriftlich geltend gemacht werden. Ueber den Ablehnungsantrag entscheidet
die im §. 11 Absatz 2 bezeichnete Stelle.

Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, der sie beigewohnt haben, Vergütung
etwaiger Reisekosten und eine Entschädigung für Zeitversäumniß. Die Höhe der
letzteren ist durch das Statut festzusetzen; eine Zurückweisung derselben ist un-

statthaft.

§. 19.

Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten oder
bekannt werden, welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten Amt nach
Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen, ist des Amts zu entheben. Die Enthebung
erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung des Betheiligten.

Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich einer groben Verletzung
seiner Amtspflicht schuldig macht, kann seines Amts entsetzt werden. Die Ent-
setzung erfolgt durch das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen
Sitz hat. Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden die Vorschriften
entsprechende Anwendung, welche für die zur Zuständigkeit der Landgerichte ge-
hörigen Strafsachen gelten. Die Klage wird von der Staatsanwaltschaft auf
Antrag der höheren Verwaltungsbehörde erhoben.

§. 20.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellvertreter sind vor ihrem
Amtsantritt durch den von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Be-
amten, die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die
Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amts eidlich zu verpflichten.

§. 21.

Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen,
sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark, sowie in die verursachten
Kosten zu verurtheilen. Die Verurtheilung wird durch den Vorsitzenden aus-
gesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die Verur-
theilung ganz oder theilweise zurückgenommen werden.

Gegen die Entscheidungen findet Beschwerde an das Landgericht statt, in
dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat. Das Verfahren richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozeßordnung.

 §. 22.

Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet, soweit nicht in diesem Gesetze
ein Anderes bestimmt ist, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß
des Vorsitzenden.

Durch das Ortsstatut kann bestimmt werden, daß allgemein oder für gewisse
Streitigkeiten eine größere Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist.



—147 —

In gleicher Weise ist zu bestimmen, nach welchen Grundsätzen der Vor-
sitzende die einzelnen Beisitzer zuzuziehen hat.

Arbeitgeber und Arbeiter müssen stets in gleicher Zahl zugezogen werden.

§. 23.

Bei jedem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet.
Für die Bewirkung der Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbe-

gerichten können an Stelle der Gerichtsvollzieher Gemeindebeamte verwendet werden.

Zweiter Abschnitt.
Verfahren.

§. 24.

Auf das Verfahren vor den Gewerbegerichten finden, soweit im Nach-
stehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, die für das amtsgericht-
liche Verfahren geltenden Vorschriften de Civilprozeßordnung entsprechende An-

wendung. §. 25.

Zuständig ist dasjenige Gewerbegericht, in dessen Bezirk die streitige Ver-
pflichtung zu erfüllen ist.

§. 26.

Die Vorschrift im §. 11 der Civilprozeßordnung über die bindende Wir-
kung der rechtskräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht sich für sachlich
unzuständig erklärt hat, findet in dem Verhältniß der Gewerbegerichte und der
ordentlichen Gerichte Anwendung. Eine solche Entscheidung des ordentlichen Gerichts
ist auch insoweit, als sie auf der Annahme der örtlichen Quständigkeit eines be-
stimmten Gewerbegerichts beruht, für das letztere bindend.

§. 27.

Ueber Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet das Ge-
werbegericht.

§. 28.

Nichtprozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetzlichen Vertreter sind, kann
auf Antrag bis zum Eintritt des gesetzlichen Vertreters von dem Vorsitzenden ein
besonderer Vertreter bestellt werden.

Das Gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung des Aufenthaltsortes des
gesetzlichen Vertreters.

Die nichtprozeßfähige Partei ist auf ihr Verlangen selbst zu hören.
§. 29.

Rechtsanwälte und Personen, welche das Verhandeln vor Gericht geschäfts-

mäßig betreiben, werden als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände vor dem Ge-
werbegerichte nicht zugelassen.
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§. 30.

Die Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbegerichten erfolgen
von Amtswegen.

Urtheile und Beschlüsse, gegen welche ein Rechtsmittel stattfindet, sind den
Parteien zuzustellen, soweit diese nicht auf die Zustellung verzichten. Sonstige
Urtheile und Beschlüsse sind einer Partei nur zuzustellen, wenn sie nicht in An-

wesenheit derselben verkündet sind. Auf Verlangen einer Partei ist derselben auch

Ausfertigung eines in ihrer Anwesenheit verkündeten Urtheils oder Beschlusses zu
ertheilen.

Anträge und Erklärungen einer Partei, welche zugestellt werden sollen,
sind bei dem Gerichte einzureichen oder mündlich zum Protokolle des Gerichts-

schreibers anzubringen.
sofern durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unter-

brochen werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Zustellung demnächst erfolgt,
bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder der Erklärung ein.

§. 31.

Der Gerichtsschreiber hat für die Bewirkung der Zustellung Sorge zu
tragen und die bei derselben zu übergebenden Abschriften zu beglaubigen.

Er hat das zu übergebende Schriftstück in einem verschlossenen, mit der
Adresse der Person, an welche zugestellt werden soll, sowie mit einer Geschäfts-
nummer versehenen Briefumschlage dem Zustellungsbeamten und im Falle der

Zustellung durch die Post dieser zur Zustellung zu übergeben. Auf den Brief-
umschlag ist der Vermerk zu setzen: Vereinfachte Zustellung.

Die auf dem Briefumschlage angegebene Geschäftsnummerist in den Akten
zu vermerken.

Erfolgt die Zustellung durch die Post, so ist eine Bescheinigung der Ueber-
gabe an die Post (Civilprozeßordnung §§. 177, 179) nicht erforderlich.

§. 32.

Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten aufzunehmendeZu-
stellungsurkunde muß die Art und Weise, in welcher der seiner Adresse und seiner
Geschäftsnummer nach bezeichnete Briefumschlag übergeben ist, insbesondere den
Ort und die Zeit der Uebergabe, sowie die Person, welcher zugestellt ist, bezeichnen
und, wenn die Zustellung nicht an den Adressaten persönlich erfolgt ist, den
Grund hiervon angeben. Die Urkunde ist von dem die Zustellung vollziehenden
Beamten zu unterschreiben.

Bei der Zustellung wird eine Abschrift der Zustellungsurkunde nicht über-
geben. Der Tag der Zustellung ist von dem zustellenden Beamten auf dem

Brefumschlage zu vermerken.

§. 33.

Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungstermine
werden von dem Vorsitzenden von Amtswegen angesetzt. Nach Ansetzung des
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Termins ist die Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu veranlassen.
Ladungen durch die Parteien finden nicht statt.

Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tage vor dem Termine
erfolgen.
 Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht erforderlich, wenn der

Termin in Anwesenheit derselben verkündet oder ihr bei Einreichung oder An-
bringung der Klage oder des Antrags, auf Grund dessen die Terminsbestimmung
stattfindet, mitgetheilt worden ist. Die erfolgte Mittheilung ist zu den Akten zu
vermerken.

§. 34.
Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokolle des Gerichtsschreibers

angebracht ist, hat der Vorsitzende einen möglichst nahen Termin zur Verhandlung
anzusetzen.

Die Klage gilt, unbeschadet der Bestimmung im §. 30 Absatz 4, erst mit
der Zustellung an den Beklagten als erhoben.

§. 35.

An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung des
Rechtsstreits ohne Terminsbestimmung und Ladung vor dem Gerichte erscheinen.

Die Erhebung der Klage erfolgt in diesem Falle durch den mündlichen
Vortrag derselben Die Klage ist zu Protokoll zu nehmen, falls die Sache
streitig bleibt.

§. 36.

Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte einschließlich der Verkündung
der Urtheile und Beschlüsse desselben erfolgt öffentlich.

Durch das Gericht kann die Oeffentlichkeit für die Verhandlung oder für
einen Theil derselben nach Maßgabe der Vorschriften in den §§. 173 bis 175
des Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen werden.

Die Vorschriften der §§. 176 bis 193 des Gerichtsverfassungsgesetzes über

die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die Gerichtssprache
finden Anwendung.

§. 37.
Erscheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht, so ist auf Antrag

des Beklagten das Versäumnißurtheil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der
Klage abzuweisen sei.

Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Versäumniß-
urtheil, so werden die in der Klage behaupteten Thatsachen als zugestanden an-
genommen. Soweit dieselben den Klageantrag rechtfertigen, ist nach dem Antrage

zu erkennen; soweit dies nicht der Fall, ist die Klage abzuweisen.
Bleiben beide Parteien aus, so ruht das Verfahren, bis die Ansetzung

eines neuen Verhandlungstermins beantragt wird.
Reichs-Gesetzbl. 1890. 36
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§. 38.

Die Partei, gegen welche ein Versaumnißurtheil erlassen ist, kann binnen
der Nothfrist von drei Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urtheils
die Erklärung abgeben, daß sie Einspruch einlege. Die Einlegung gilt mit der
Einreichung der Erklärung oder mit der Abgabe derselben zum Protokolle des
Gerichtsschreibers als bewirkt.

In dem Versäumnißurtheil ist der Partei zu eröffnen, in welcher Form
und Frist ihr der Einspruch zusteht.

Nach Einlegung des Einpruchs hat der Vorsitzende einen neuen Ver-

handlungstermin anzusetzen.
Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat, auch in dem

neuen Termine nicht, so gilt der Einspruch als zurückgenommen. Anderenfalls
wird, sofern der Einspruch zulässig ist, der Prozeß in die Lage zurückversetzt, in
welcher er sich vor Eintritt der Versäumniß befand.

§. 39.

Erscheinen die Parteien in dem Termine, so hat das Gewerbegericht thun-
lichst auf eine gütliche Erledigung des Rechtsstreits hinzuwirken. Es kann den
Sühneversuch in jeder Lage des Verfahrens erneuern und hat denselben bei An-
wesenheit der Parteien am Schlusse der Verhandlung zu wiederholen.

Der Inhalt eines vor dem Gerichte abgeschlossenen Vergleichs ist durch Auf-
nahme in das Protokoll festzustellen. Die Feststellung ist den Parteien vorzulesen.
In dem Protokolle ist zu bemerken, daß die Vorlesung stattgefunden hat und daß
die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben sind.

§. 40.

Kommt ein Vergleich nicht zu Stande, so ist über den Rechtsstreit zu ver-
handeln. Die Leitung der Verhandlung liegt dem Vorsitzenden ob. Derselbe
hat dahin zu wirken, daß die Parteien über alle erheblichen Thatsachen sich voll-
ständig erklären, die Beweismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und die sach-
dienlichen Anträge stellen. Derselbe kann jederzeit das persönliche Erscheinen der
Parteien anordnen und für den Fall des Nichterscheinens eine Geldstrafe bis zu
einhundert Mark androhen. Gegen die Festsetzung der Strafe findet Beschwerde
nach den Bestimmungen der Civilprozeßordnung statt.

Wird die Fortsetzung der Verhandlung in einem weiteren Termine noth-
wendig, insbesondere weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht sofort bewirkt
werden kann, so ist der weitere Termin alsbald zu verkünden. Der zur Beweis-
aufnahme vor dem Gerichte anberaumte Termin ist zugleich zur Fortsetzung der

Verhandlung bestimmt.
§. 41.

Erscheinen in einem zur Fortsetzung der Verhandlung bestimmten Termine

die Parteien oder eine derselben nicht, so ist das Urtheil unter Berücksichtigung
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der bisherigen Verhandlungen, insbesondere einer etwaigen Beweisaufnahme, zu
erlassen.

Das Gericht kann jedoch, sofern wegen eines neuen Vorbringens der er-
schienenen Partei oder aus einem anderen Grunde eine weitere Verhandlung an-

gezeigt erscheint, zunächst die Anberaumung eines neuen Termins, sowie eine etwa
erforderliche Beweisaufnahme beschließen. .

Erscheinen beide Parteien nicht, so kann das Gericht die Sache für ruhend
erklären.

Erscheint in dem neuen Termine eine Partei nicht, so entscheidet das Gericht
nach freiem Ermessen, inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme zu bewirken
oder ein neues thatsächliches Vorbringen der erschienenen Partei für zugestanden
zu erachten und inwieweit eine von der Gegenpartei abzugebende Erklärung als
verweigert oder ein früheres Vorbringen derselben als zurückgenommen anzusehen ist.

§. 42.

Gegen ein auf Grund des §. 41 ergangenes Urtheil steht der nicht er-
schienenen Partei der Einspruch (§. 38) zu, sofern sie durch Naturereignisse oder
andere unabwendbare Zufälle am Erscheinen verhindert war. Dies ist der Partei
in dem Urtheil zu eröffnen. Die Ansetzung des neuen Verhandlungstermins erfolgt
nur, wenn ein Verhinderungsgrund der bezeichneten Art binnen der Einspruchs-
frist glaubhaft gemacht ist.

Im Uebrigen gilt ein auf Grund des §. 41 ergangenes Urtheil nicht als
Versäumnißurtheil.

§. 43.

Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegerichte. Sie
kann nur in den Fällen der §§. 337, 340, 347, 399, 441 der Civilprozeß-
ordnung dem Vorsitzenden des Gerichts oder mittelst Ersuchens einem Amtsgerichte
übertragen werden.

Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken, wenn die Parteien oder
eine derselben in dem für die Beweisaufnahme bestimmten Termine nicht erscheinen.

§. 44.

Beschließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen,
so sind dieselben, falls sie nicht von den Parteien zur Stelle gebracht sind, zu
laden. Von der Ladung der Sachverständigen kann abgesehen werden, wenn
schriftliche Begutachtung angeordnet wird.

Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt nur, wenn das
Gericht die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für
nothwendig erachtet oder wenn eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen,
nach welchen die Beeidigung in gewissen Fällen unzulässig ist (Civilprozeßordnung
§. 358), bleiben unberührt.

36*
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 §. 45.

Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zurückgeschobenen Eides durch be-
dingtes Urtheil oder durch Beweisbeschluß anzuordnen sel, bestimmt das Gericht
nach freiem Ermessen.

§. 46.

Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung eines Eides bestimmten
Termine nicht, so ist der Eid ohne Weiteres als verweigert anzusehen. Dem Ver-
fahren ist Fortgang zu geben.

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Nothfrist von drei Tagen nach
dem Termine sich zur nachträglichen Leistung des Eides erbieten. Auf ein in-

zwischen ergangenes Urtheil finden die Bestimmungen des §. 647 der Civilprozeß-
ordnung entsprechende Anwendung. Ein solches Urtheil ist, wenn der Eid nach-
träglich geleistet wird, insoweit aufzuheben, als es auf der Annahme der Eides-
verweigerung beruht.

Erscheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nachträglichen Eidesleistung
bestimmten Termine nicht, so findet ein nochmaliges Erbieten zur Eidesleistung
nicht statt.

§. 47.

Ueber die Verhandlung vor dem Gewerbegerichte ist ein Protokoll aufzu-
nehmen. Dasselbe ist von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unter-

zeichnen.
§. 48.

Das Urtheil ist in dem Termine, in welchem die Verhandlung geschlossen
wird, zu verkünden. Ist dies nicht ausführbar, so erfolgt die Verkündung in
einem sofort anzuberaumenden Termine, welcher nicht über drei Tage hinaus an-
beraumt werden soll.

Die Wirksamkeit der Verkündung des Urtheils ist von der Anwesenheit der
Parteien und der Beisitzer nicht abhängig.

§. 49.

Aus dem Urtheile müssen ersichtlich sein:

1. die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Entscheidung mitgewirkt

haben,
2. die Parteien,

3. das Sach- und Streitverhältniß in gedrängter Darstellung nebst den
wesentlichen Entscheidungsgründen,

4. der Spruch des Gerichts in der Hauptsache und in Betreff der Kosten.
Der Betrag der letzteren soll, soweit er sofort zu ermitteln ist, im
Urtheil festgesetzt werden.

Das Urtheil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.
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§. 50.

Ein über den Grund des Anspruches vorab entscheidendes Zwischenurtheil
ist in Betreff der Rechtsmittel nicht als Endurtheil anzusehen.

§. 51.

Erfolgt die Verurtheilung auf Vornahme einer Handlung, so ist der Be-
klagte zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung nicht
binnen einer zu bestimmenden Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach
dem Ermessen des Gerichts festzusetzenden Entschädigung zu verurtheilen.

In diesem Falle ist die Zwangsvollstreckung in Gemäßheit der §§. 773,
774 der Civilprozeßordnung ausgeschlossen.

§. 52.

Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen, erstreckt sich auf die Erstattung der dem Gegner durch die Zuziehung
eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes entstandenen Auslagen nur unter der

Voraussetzung, daß die Zuziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt war,
und nur in Ansehung des Betrages, welchen das Gericht für angemessen erachtet.

Auf Antrag kann der obsiegenden Partei für die ihr durch das Erscheinen
bei dem Gerichte entstandenen Versäumnisse in dem Urtheil eine Entschädigung zu-
gebilligt werden.

§. 53.

Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Beschlüsse
und Verfügungen werden, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, von dem Vor-
sitzenden allein erlassen.

Im Uebrigen sind für die Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer die

Vorschriften über das landgerichtliche Verfahren maßgebend.
In Bezug auf die Berathung und Abstimmung finden die Vorschriftender §§.194 bis 200 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§. 54.

In dem ersten, auf die Klage angesetzten Termine kann die Zuziehung der
Beisitzer unterbleiben.

Erscheint in dem Termine nur eine der Parteien, so erläßt auf Antrag
derselben der Vorsitzende das Versäumnißurtheil.

Erscheinen beide Parteien, so hat der Vorsitzende einen Sühneversuch vor-
zunehmen. Kommt ein Vergleich zu Stande, so ist derselbe in Gemäßheit des
§. 39 Absatz 2 im Protokolle festzustellen. Das Gleiche gilt, wenn die Klage zurück-

genommen oder wenn auf den Klageanspruch verzichtet oder wenn derselbe an-

erkannt wird; in diesen Fällen hat, sofern beantragt wird, die Rechtsfolgen durch
Urtheil auszusprechen, der Vorsitzende das Urtheil zu erlassen.
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Bleibt die Sache in dem Termine streitig, so hat der Vorsitzende die Ent-
scheidung zu erlassen, wenn dieselbe sofort erfolgen kann und beide Parteien sie
beantragen. Anderenfalls ist ein neuer Verhandlungstermin, zu welchem die Bei-
sitzer zuzuziehen sind, anzusetzen und sofort zu verkünden. Zeugen und Sach-
verständige, deren Vernehmung der Vorsitzende für erforderlich erachtet, sind zu
diesem Termine zu laden.

§. 55.

In den vor die Gewerbegerichte gehörigen Rechtsstreitigkeiten finden die Rechts-
mittel statt, welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten zulässig sind. Die Berufung ist jedoch nur zulässig, wenn
der Werth des Streitgegenstandes den Betrag von einhundert Mark übersteigt.
Entscheidungen über die Festsetzung der Kosten einschließlich der gemäß §. 52 er-
gangenen sind nicht anfechtbar.

Als Berufungs- und Beschwerdegericht ist das Landgericht, in dessen Bezirk
das Gewerbegericht seinen Sitz hat, zuständig.

Ist für das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Gewerbegerichts eine
Nothfrist bestimmt, so beginnt diese für jede Partei mit der an sie bewirkten Zu-
stellung und, sofern auf die Zustellung verzichtet war (§. 30 Absatz 2), mit der
Verkündung der Entscheidung. Im Uebrigen richtet sich die Einlegung des Rechts-
mittels und das Verfahren in der Rechtsmittelinstanz nach den Vorschriften der
Civilprozeßordnung. Die Bestimmung im §. 532 Absatz 2 der Civilprozeßordnung
über die Einlegung der Beschwerde in den bei einem Amtsgerichte anhängigen oder

anhängig gewesenen Sachen findet entsprechende Anwendung.

§. 56.

Aus den Endurtheilen der Gewerbegerichte, welche rechtskräftig oder für
vorläufig vollstreckbar erklärt sind, sowie aus den Vergleichen, welche nach Erhebung
der Klage vor dem Gewerbegerichte geschlossen sind, findet die Zwangsvollstreckung statt.

Die der Berufung oder dem Einspruch unterliegenden Urtheile sind von
Amtswegen für vorläufig vollstreckbar zu erklären, wenn sie die in Nr. 1 des
§. 3 bezeichneten Streitigkeiten betreffen oder der Gegenstand der Verurtheilung an
Geld oder Geldeswerth die Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft ge-
macht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachtheil
bringen würde; auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung abhängig
gemacht werden.

Im Uebrigen finden auf die Zwangsvollstreckung sowie auf den Arrest und
die einstweiligen Verfügungen die Vorschriften im achten Buche der Civilprozeß-
ordnung Anwendung. Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung erforderlichen
Zustellungen (§§. 671, 672 der Civilprozeßordnung) sind, soweit sie nicht bereits
vorher erfolgt sind, auf Antrag des Gläubigers durch das Gewerbegericht zu
bewirken.



—155 —

§. 57.

Für die Verhandlung des Rechtsstreits vor den Gewerbegerichten wird eine
einmalige Gebühr nach dem Werthe des Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Werthe
bis 20 Mark einschließlich .............. 1,00 Mark,
von mehr als 20 Mark bis 50 Mark einschließlich .. .. . 1,50

von mehr als 50 Mark bis 100 Mark einschließlich 3,00

Die ferneren Werthsklassen steigen um je einhundert Mark, die Gebühren um je
drei Mark. Die höchste Gebühr beträgt dreißig Mark.

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnißurtheil oder durch eine auf Grund
eines Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung er-
ledigt, ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird
eine Gebühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben.

Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich aufge-
nommen, so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische
Verhandlung vorausgegangen war.

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zustellungen werden baare
Auslagen nicht erhoben. Im Uebrigen findet die Erhebung der Auslagen nach
Maßgabe des §. 79 des Gerichtskostengesetzes statt. Der §. 2 desselben findet
Anwendung.

Durch das Statut (§. 1 Absatz 2 bis 4) kann vorgeschrieben werden, daß
Gebühren und Auslagen in geringerem Betrage oder gar nicht erhoben werden.

§. 58.

Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen ist derjenige, welchem
durch die gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind, oder welcher dieselben
durch eine vor dem Gewerbegerichte abgegebene oder diesem mitgetheilte Erklärung
übernommen hat, und in Ermangelung einer solchen Entscheidung oder Ueber-
nahme derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat.

Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den für die Einziehung der
Gemeindeabgaben geltenden Vorschriften.

§. 59.
Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvollstreckung bestimmen sich

nach den für die ordentlichen Gerichte maßgebenden Vorschriften. Das Gesuch
um Festsetzung der Kosten zweiter Instanz ist bei dem Landgerichte anzubringen.

Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige findet in dem Ver-
fahren vor den Gewerbegerichten Anwendung.

 §. 60.

Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten nach Maßgabe der
Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes Rechtshülfe zu leisten.
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Dritter Abschnitt.

Thatigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt.

§. 61.

Das Gewerbegericht kann in Fällen von Streitigkeiten, welche zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme
des Arbeitsverhältnisses entstehen, als Einigungsamt angerufen werden.

§. 62.

Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden Theilen erfolgt
und die betheiligten Arbeiter und Arbeitgeber —letztere sofern ihre Zahl mehr
als drei beträgt — Vertreter bestellen, welche mit der Verhandlung vor dem
Einigungsamt beauftragt werden.

Als Vertreter können nur Betheiligte bestellt werden, welche das fünfund-
zwanzigste Lebensjahr vollendet haben, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
befinden und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Ver-
mögen beschränkt sind.

Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht, oder nicht in genügender Anzahl
vorhanden sind, können jüngere Vertreter zugelassen werden.

Die Zahl der Vertreter jedes Theiles soll in der Regel nicht mehr als
drei betragen. Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Vertretern zulassen

Ob die Vertreter für genügend legitimirt zu erachten sind, entscheidet das
Einigungsamt nach freiem Ermessen.

§. 63.

Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt thätig wird, soll neben
dem Vorsitzenden mit vier Beisitzern, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl,
besetzt sen. Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt, sofern durch das Statut nicht
anderes bestimmt ist, durch den Vorsitzenden.

Das Einigungsamt kann sich durch Zuziehung von Vertrauensmännern der
Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl ergänzen. Dies muß geschehen, wenn
es von den Vertretern beider Theile unter Bezeichnung der zuzuziehenden Ver-
trauensmänner beantragt wird.

Die Beisitzer und Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Betheiligten ge-
hören. Befinden sich unter den Beisitzern unbetheiligte Arbeitgeber und Arbeiter
nicht in genügender Zahl, so werden die fehlenden durch Vertrauensmänner ersetzt,
welche von den Vertretern der Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeiter zu wählen sind.

§. 64.

Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider Theile die
Streitpunkte und die für die Beurtheilung derselben in Betracht kommenden Ver-
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hältnisse festzustellen. Es ist befugt, zur Aufklärung der letzteren Auskunftsper-
sonen vorzuladen und zu vernehmen.

Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu, durch den Vor-
sitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunftspersonen zu richten.

§. 65.

Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemeinsamer Verhandlung
jedem Theile Gelegenheit zu geben, sich über das Vorbringen des anderen Theiles,
sowie über die vorliegenden Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Dem-
nächst findet ein Einigungsversuch zwischen den streitenden Theilen statt.

§. 66.

Kommt eine Vereinbarung zu Stande, so ist der Inhalt derselben durch
eine von sämmtlichen Mitgliedern des Einigungsamts und von den Vertretern

beider Theile zu unterzeichnende Bekanntmachung zu veröffentlichen.

§. 67.

Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande, so hat das Einigungsamt
einen Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf alle zwischen den Parteien streitigen
Fragen zu erstrecken hat.

Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Stehen bei der Beschlußfassung über den Schiedsspruch die Stimmen
sämmtlicher für die Arbeitgeber zugezogenen Beisitzer und Vertrauensmänner den-
jenigen sämmtlicher für die Arbeiter zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende
sich seiner Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schiedsspruch nicht zu Stande
gekommen ist.

§. 68.

Ist ein Schiedsspruch zu Stande gekommen,so ist derselbe den Vertretern
beider Theile mit der Aufforderung zu eröffnen, sich binnen einer zu bestimmenden
Frist darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruche unterwerfen. Die Nicht-
abgabe der Erklärung binnen der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der Unter-
werfung.

Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von sämmtlichen Mit-
gliedern desselben unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, welche den

abgegebenen Schiedsspruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Parteienenthält.

§. 69.

Ist weder eine Vereinbarung (§. 66) noch ein Schiedsspruch zu Stande
gekommen, so ist dies von dem Vorsitzenden des Einigungsamts öffentlich bekannt
zu machen.

Reichs-Gesetzbl. 1890. 37
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Vierter Abschnitt.

Gutachten und Antrage der Gewerbegerichte.

§. 70.

Das Gewerbegericht ist verpflichtet, auf Ansuchen von Staatsbehörden oder
des Vorstandes des Kommunalverbandes, für welchen dasselbe errichtet ist, Gut-
achten über gewerbliche Fragen abzugeben. Zur Vorbereitung oder Abgabe der-

artiger Gutachten können Ausschüsse aus der Mitte des Gewerbegerichts gebildet
werden.

Diese Ausschüsse müssen, sofern es sich um Fragen handelt, welche die
Interessen beider Theile berühren, zu gleichen Theilen aus Arbeitgebern und Ar-
beitern zusammengesetzt sein.

In gleicher Weise ist das Gewerbegericht berechtigt, in gewerblichen Fragen,
welche die seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Betriebe berühren, Anträge an
Behörden und an Vertretungen von Kommunalverbänden zu richten.

Das Nähere bestimmt das Statut.

Fünfter Abschnitt.
Verfahren vor dem Gemeindevorsteher.

§. 71.

Ist ein zuständiges Gewerbegericht nicht ,vorhanden so kann bei Streitig-
keiten der in Nr. 1 und 3 des §. 3 bezeichneten Art jede Partei die vorläufige
Entscheidung durch den Vorsteher der Gemeinde (Bürgermeister, Schultheiß, Orts-
vorsteher u. s. w.) nachsuchen. Zuständig ist der Vorsteher der Gemeinde, in deren
Bezirk die streitige Verpflichtung aus dem Arbeitsverhältnisse zu erfüllen ist.

Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, ihre Ausführungen und Beweis-
mittel in einem Termine vorzubringen. Eine Beweisaufnahme durch Ersuchen
anderer Behörden findet nicht statt; Vereidigungen sind nicht zulässig.

Kommt ein Vergleich zu Stande, so ist ein Protokoll darüber aufzunehmen
und von den Parteien und dem Gemeindevorsteher zu unterschreiben.

§. 72.

Die Entscheidung des Gemeindevorstehers ist schriftlich abzufassen; sie geht
in Rechtskraft über, wenn nicht binnen einer Nothfrist von zehn Tagen von

einer der Parteien Klage bei dem ordentlichen Gerichte erhoben wird. Die Frist
beginnt mit der Verkündung, gegen eine bei der Verkündung nicht anwesende
Partei mit der Behändigung der Entscheidung.

Die Entscheidungen des Gemeindevorstehers sind von Amtswegen für vor-

läufig vollstreckbar zu erklären.
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Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft ge-
macht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nach-
theil bringen würde; auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung ab-
hängig gemacht werden.

Ist rechtzeitig Klage erhoben, so findet der §. 647 der Civilprozeßordnung
entsprechende Anwendung. «

§. 73.
Die vor dem Gemeindevorsteher geschlossenen Vergleiche, sowie die rechts-

kräftigen oder vollstreckbaren Entscheidungen desselben sind, sofern die Partei es
beantragt, auf Ersuchen des Gemeindevorstehers durch die Ortspolizeibehörde nach
den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren zu vollstrecken. Ein un-

mittelbarer Zwang zur Vornahme einer Handlung ist nur im Falle des §. 130
der Gewerbeordnung zulässig. Wo ein Verwaltungszwangsverfahren nicht besteht,
finden die Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten Anwendung.

§. 74.

Der Gemeindevorsteher kann die Wahrnehmung der ihm nach den §§. 71
bis 73 obliegenden Geschäfte mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde
einem Stellvertreter übertragen. Derselbe muß aus der Mitte der Gemeinde-

verwaltung oder Gemeindevertretung auf mindestens ein Jahr berufen werden.
Die Berufung ist öffentlich bekannt zu machen.

§. 75.

Durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde kann an Stelle des Gemeinde-

vorstehers ein zur Vornahme von Sühneverhandlungen über streitige Rechts-
angelegenheiten staatlich bestelltes Organ mit Wahrnehmung der in den §§. 71
bis 73 aufgeführten Geschäfte beauftragt werden. Die Anordnung ist öffentlich
bekannt zu machen.

Sechster Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

§. 76.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Gehülfen
und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften, sowie auf Arbeiter, welche in
den unter der Militär- oder Marineverwaltung stehenden Betriebsanlagen be-
schäftigt sind.

§. 77.

Auf Streitigkeiten der in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und
unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben beschäftigten Arbeiter mit ihren

Arbeitgebern finden die Bestimmungen dieses Gesetzes mit der Maßgabe Anwen-



— 160 —

dung, daß die Errichtung von Gewerbegerichten, deren Zuständigkeit auf die vor-
bezeichneten Betriebe beschränkt wird, unabhängig von den Voraussetzungen des
§. 1 Absatz 5 durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde erfolgen kann.

Für die auf Grund der letzteren Bestimmung errichteten Gewerbegerichte
gelten nachstehende besondere Vorschriften:

1. Die Bestimmung des letzten Satzes im Absatz 2 des §. 6 findet keine
Anwendung.

2. Durch die Zuständigkeit eines solchen Gerichts wird die Zuständigkeit
anderer innerhalb seines Bezirks bestehender oder später errichteter Ge-
werbegerichte ausgeschlossen.

3. Die Kosten der Gewerbegerichte werden, soweit sie in deren Einnahmen
nicht Deckung finden, vom Staate getragen.

4. Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden von der Landes-

Zentralbehörde ernannt. Zur Bewirkung der Zustellungen können an
Stelle der Gerichtsvollzieher oder Gemeindebeamten (§. 23 Absatz 2)
andere Beamte verwendet werden.

5. Inwieweit den Arbeitgebern im Sinne der §§. 11 bis 13 die mit der

Leitung eines Betriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben be-
trauten Stellvertreter der selbständigen Gewerbetreibenden gleichstehen,
wird durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde bestimmt.

6. Die Bestimmung des §. 63 Absatz 3 findet, soweit sie sich auf Beisitzer
bezieht, keine Anwendung.

§. 78.

Der §. 120ader Gewerbeordnung wird aufgehoben.
Soweit auf denselben zur Bezeichnung der im Absatz 1 daselbst erwähnten

Streitigkeiten in anderen Gesetzesstellen Bezug genommen wird, tritt der §. 3
Absatz 1 dieses Gesetzes an seine Stelle.

Soweit nach den gesetzlichen Vorschriften über die Krankenversicherung der
Arbeiter die Entscheidung von Streitigkeiten über die Berechnung und Anrechnung
von Versicherungsbeiträgen in Gemäßheit der Bestimmungen des §. 120a der
Gewerbeordnung zu erfolgen hatte, finden die Vorschriften des gegenwärtigen Ge-
setzes über das Verfahren vor dem Gemeindevorsteher auch dann Anwendung,
wenn es sich um Versicherungsbeiträge anderer, als der im §. 2 bezeichneten Ar-

beiter handelt. Die Zuständigkeit des Gemeindevorstehers wird in diesem Falle
nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Gewerbegericht für die Gemeinde errichtet ist.

§. 79.

Die Zuständigkeit der Innungen zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und ihren Lehrlingen (Gewerbeordnung §. 97 Nr. 4, 9. 100e Nr. 1),
sowie die Zuständigkeit der Innungs-Schiedsgerichte (Gewerbeordnung §. 97a
Nr. 6, 8. 100i Absatz 2) erleiden durch dieses Gesetz keine Einschränkung.
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Durch die Zuständigkeit einer Innung oder eines Innungs-Schiedsgerichts
wird die Zuständigkeit eines für den Bezirk der Innung bestehenden oder später
errichteten Gewerbegerichts ausgeschlossen.

Gegen die Entscheidungen der Innungen und der Innungs-Schiedsgerichte
steht binnen zehn Tagen die Berufung auf den Rechtsweg durch Erhebung der
Klage bei dem ordentlichen Gerichte offen.

§. S0.

Die nach §. 14 Nr. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes zugelassenen, auf
Grund der Landesgesetze zur Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten berufenen
Gewerbegerichte werden mit dem 1. April 1892 aufgehoben, sofern nicht bis zu
diesem Zeitpunkte ihre Zusammensetzung den Bestimmungen des §. 12 Absatz 1
und 2 entspricht. Auf die Vertretung der Parteien vor den bezeichneten Ge-

richten finden die Bestimmungen des §. 29 Anwendung.
Sofern diese Gerichte den vorbezeichneten Erfordernissen entsprechen, erleidet

ihre Zuständigkeit durch dieses Gesetz keine Einschränkung.

§. 81.

Die auf Grund des §. 120aAbsatz 3 der Gewerbeordnung errichteten
Schiedsgerichte gelten als Gewerbegerichte im Sinne dieses Gesetzes.

Die mit Rücksicht auf die Vorschriften desselben über die Zusammensetzung
der Gewerbegerichte und das Verfahren erforderlichen Aenderungen der geltenden
Ortsstatuten sind ohne Verzug vorzunehmen. Ist eine erforderliche Aenderung
binnen zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht erfolgt, so ist
sie durch die Landes-Zentralbehörde zu verfügen.

Nachdem die erforderlichen Aenderungen getroffen sind, finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes auch auf die vorher anhängig gewordenen Streitigkeiten
Anwendung.

§. 82.

Streitigkeiten, welche, bevor ein für dieselben zuständiges Gewerbegericht
bestand, anhängig geworden sind, werden von den bis dahin zuständig gewesenen
Behörden erledigt.

§. 83.

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als
weitere Kommunalverbände im Sinne dieses Gesetzes anzusehen, von welchen
Organen der Gemeinden und weiteren Kommunalverbände die Statuten über

Errichtung von Gewerbegerichten zu beschließen, und von welchen Staats- oder

Gemeindeorganen die übrigen in diesem Gesetze den Staats- oder Gemeinde-
behörden, sowie den Vertretungen der Gemeinden und weiteren Kommunalverbände

zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind.
Mit den von der höheren Verwaltungsbehörde wahrzunehmenden Geschäften

können jedoch nur diejenigen höheren Verwaltungsbehörden betraut werden, welche
Reichs.Gesetzbl. 1890. 38
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nach Landesrecht die Aufsicht oder Oberaufsicht in Gemeindeangelegenheiten wahr-
zunehmen haben;) auf die in Gemäßheit des §. 77 errichteten Gewerbegerichte
findet diese Bestimmung keine Anwendung.

§. 84.

Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes, welche sich auf die Herstellung der
zur Durchführung desselben erforderlichen Einrichtungen beziehen, treten mit dem
Tage der Verkündigung dieses Gesetzes, die übrigen Bestimmungen desselben am
1. April 1891 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Wilhelmshaven, den 29. Juli 1890.

(L. S.) Wilhelm.

von Caprivi.

Herausgegeben im Reichsamt des Innern.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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